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„Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes“, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 
17/1414; Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

am 07.03.2018 
 

Hier: Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland 

 
 
Sehr geehrter Herr Kuper, 
 
wir bedanken uns für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfs und nehmen wie 
folgt Stellung: 
 

Der LVR begrüßt ausdrücklich die ganz überwiegenden Regelungen des 
Gesetzentwurfs eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
07.12.2017 zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Mit diesem Entwurf wird die 
grundsätzliche Linie des Referentenentwurfs vom 18.10.2017 aufgegriffen und 
weiterentwickelt.  

Zur Vermeidung von Wiederholungen werden wir hier nur auf diejenigen Regelungen 
eingehen, die sich gegenüber dem Referentenentwurf vom 18.10.2017 verändert 
haben. Zu diesem Entwurf hatten wir bereits unter dem Datum vom 16.11.2017 im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 35 GGO Stellung genommen; diese 
Stellungnahme ist als Anlage beigefügt. 

Insbesondere mit der Zuweisung der Frühförderung als neue Zuständigkeit der 
Landschaftsverbände werden die Voraussetzungen geschaffen, auch in diesem 
Bereich eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und fachliche Standards 
flächendeckend für ganz NRW zu entwickeln. Darüber hinaus sind damit die 
Leistungen für Kinder im Vorschulalter gebündelt, was zur Verwirklichung des 
Grundsatzes des BTHG „Hilfen (wie) aus einer Hand“ beiträgt und die derzeit 
bestehende Schnittstellenproblematik für die Leistungsberechtigten verringert. 
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Zu den einzelnen Regelungen: 

 

Art. 1 

Zu §§ 2 und 3: 

Das Land NRW bekennt sich auch in diesem Gesetzentwurf zur Aufgabenerfüllung als 
kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit. Die weiteren Regelungen des Art. 1 §§ 
2 (inhaltsgleich auch in Art. 3 § 3) und 3 halten wir für sinnvoll und sie dienen der 
Klarstellung insbesondere in der Umstellungsphase der Verschiebung der 
Leistungsträgerschaft zwischen örtlichen und überörtlichen 
Eingliederungshilfeträgern. Dass die Heranziehung nur im Benehmen mit dem 
Heranzuziehenden erfolgt, sehen wir im Zuge einer kooperativen Aufgabenerfüllung 
mit unseren Mitgliedskörperschaften zwar als selbstverständlich an, sie dient aber 
der Rechtssicherheit. Die Regelungen des § 3 halten wir gerade vor dem 
Hintergrund, dass kein Leistungsberechtigter Nachteile oder Verzögerungen in der 
Leistungsgewährung fürchten muss, für fachlich sinnvoll. 

 

Zu § 7 (ebenso Art. 3 § 2a Abs. 4): 

Durch die Neufassung des § 7 wird die Einbindung und die Partizipation der 
Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen gegenüber der 
Formulierung des Entwurfes vom 18.10.2017 erschwert. Dies kritisieren wir vor allem 
in unserer Stellung als Vertragspartei für einen Landesrahmenvertrag für die 
Leistungen der Eingliederungshilfe. Es stellt sich die Frage, welche Landesverbände 
der Selbsthilfe für die unterschiedlichen Beeinträchtigungen dort einbezogen werden 
sollen. Denn die Landschaft der Behindertenselbsthilfe ist in NRW unübersichtlich und 
auch nicht frei von Konflikten innerhalb der einzelnen Verbände. Hier halten wir eine 
eindeutige Regelung des Landes NRW unter Benennung der konkreten 
Interessenvertretungen für notwendig. 

 

Ferner sollte landesseitig eine Regelung zur Erstattung der notwendigen Auslagen der 
Interessenvertretungen ergänzt werden. Zur Verwirklichung der gesetzlich 
verankerten Partizipation entstehen Kosten: etwa Fahrtkosten, Verdienstausfälle, 
aber auch behinderungsbedingt notwendige Auslagen für beispielsweise 
Assistenzkräfte, Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher 
u. a. Ohne eine eindeutige Regelung zur Kostenträgerschaft bleibt diese ungeklärt 
und ist die gewünschte und berechtigte Partizipation gehemmt und beeinträchtigt. 
Diese Kosten hat das Land zu tragen. 

 

Zu § 8: 

Die weitergehende Möglichkeit in § 8 Satz 2, die Qualitätsprüfungen bei den 
Leistungsanbietern nicht zur anlassunabhängig, sondern zwingend auch 
unangemeldet durchzuführen, wird diesseits ebenfalls begrüßt. Durch die 
Berechtigung kann die Prüfung tatsächlich authentische Ergebnisse hervorbringen. 
Sie dient im Ergebnis der Qualitätssicherung für die betroffenen Menschen mit 
Behinderung. 



 
 

Art. 3 

Zu § 2a Abs. 1 Nr.2: 

Diese Regelung wurde erfreulicherweise weitreichend verändert und ist nun 
rechtssicher ausgestaltet.  

Wir befürworten insbesondere, dass das Lebenslagenmodell des § 103 Abs. 2 S. 3 
SGB IX aufgenommen wurde und sich die Zuständigkeit daran orientiert. Dies ist 
schlüssig und im Interesse der Menschen mit Behinderung klar und eindeutig. Der 
LVR hatte sich bereits im Gesetzgebungsprozess zum BTHG auf Bundesebene für das 
Lebenslagenmodell ausgesprochen.  

 

Art. 8  

Die Kostenevaluation wird in einem separaten Artikel geregelt. Dies macht die 
Wichtigkeit der Frage nach den finanziellen Auswirkungen des BTHG deutlich.  

Wir begrüßen insbesondere, dass die Anregung der Landschaftsverbände 
aufgenommen wurde und die erste Evaluation nun bereits 2019zu erfolgen hat und 
erst im Jahr 2028 endet.  

Wir bedauern jedoch, dass die Anregung, durch eine gesetzliche Regelung im AG-
BTHG den Beginn der Klagefrist auf den Zeitpunkt, an dem die Ergebnisse aus der 
Evaluation bekannt sind, festzulegen, bedauerlicherweise nicht aufgegriffen wurde. 
Hier halten wir eine Nachbesserung für dringend angeraten. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 16.11.2017 zum 
Referentenentwurf vom 18.10.2017 (siehe Anlage). 

Unsere Auffassungen werden wir gerne auch noch einmal mündlich im 
Anhörungstermin des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
07.03.2018 begründen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung 

 
Dirk Lewandrowski 
Landesrat 
LVR-Dezernent Soziales 
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Ministerium für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herrn Ministerialdirigent 
Bernhard Pollmeyer 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

vorab per E-Mail  Datum: 16. November 2017  

Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW) – Ihr Schreiben vom 19.10.2017 

Hier: Gemeinsame Stellungnahme der Unterzeichner zum AG BTHG NRW vom 
18.10.2017 

Sehr geehrter Herr Pollmeyer, 

wir bedanken uns für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfs und nehmen hierzu wie 
folgt Stellung: 
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Die Unterzeichner begrüßen ausdrücklich die grundsätzliche Linie des Entwurfs eines 

Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.10.2017 zur Umsetzung 

des Bundesteilhabegesetzes. NRW ist damit nach Bayern das zweite Bundesland, das ei-

nen Gesetzentwurf vorlegt. Eine zeitnahe Umsetzung in Landesrecht ist von entscheiden-

der Bedeutung, damit das neue Recht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der bundesrechtli-

chen Normen auch seine volle Wirkung entfalten kann.  

Mit dem Gesetzentwurf erkennt die Landesregierung die jahrzehntelange erfolgreiche Ar-

beit der Kommunalen Familie für die Entwicklung der Hilfen für Menschen mit Behinderun-

gen an und gibt ihnen die Möglichkeit, diese fortzusetzen und zu entwickeln. 

Das Land NRW bekennt sich erfreulicherweise auch zur Erfüllung der Aufgaben als 

Selbstverwaltungsangelegenheit. Den Kommunen ist es in den vergangenen Jahren in 

Kooperation zwischen Landschaftsverbänden, kreisfreien Städten, Kreisen und ihren 

kreisangehörigen Gemeinden gelungen,  

� in allen Gemeinden ein leistungsfähiges Angebot für Menschen mit Behinderun-

gen gleich welchen Alters aufzubauen und aufrechterhalten, 

� ein flächendeckendes Netz an ambulanten Angeboten für Erwachsene aufzu-

bauen und auch das stationäre Angebot für diese fortzuentwickeln, 

� in Kooperation zwischen Jugendämtern und Sozialämtern der örtlichen und 

überörtlichen Träger für fast alle Kinder die gemeinsame Erziehung in Kinderta-

gesstätten zu verwirklichen, 

� ein flächendeckendes Angebot für den Übergang von der Förderschule in den Be-

ruf in Kooperation mit dem Land und der Regionaldirektion für Arbeit aufzubauen, 

� bundesweit die höchste Zahl an Übergängen aus der Werkstatt für behinderte 

Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu realisieren. 

Der Rechtscharakter der Aufgabenerledigung als Selbstverwaltungsangelegenheit ist ein 

wesentliches Fundament für die positiven Impulse und Weiterentwicklungen in NRW. 
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Bereits im Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung mit einem klaren Statement zur 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes geäußert. „Wir werden das Bundesteilhabegesetz 

in Nordrhein-Westfalen zügig zum Nutzen der betroffenen Menschen umsetzen und den 

vorgegebenen Zeitrahmen einhalten1.“ 

Die Zuständigkeiten des Rechts der Eingliederungshilfe sind derzeit zwischen örtlichen 

und überörtlichen Trägern aufgeteilt. Dies führt zu einer uneinheitlichen Leistungsgewäh-

rung für die Betroffenen und zu einer höheren Kostendynamik bei den Leistungsträgern. 

Bereits im Januar 2017 hat eine breite Allianz aus Kommunalen Spitzenverbänden, Land-

schaftsverbänden und der Freien Wohlfahrtspflege dafür plädiert, alle Leistungen der Ein-

gliederungshilfe, unabhängig vom Alter der Leistungsberechtigten, auf die Landschafts-

verbände zu übertragen. Daher sollten ausschließlich die Landschaftsverbände zum 

neuen Träger der Eingliederungshilfe bestimmt werden.  

Damit wäre die Grundlage für eine zielgerichtete und alle Leistungsbereiche umfassende 

Steuerung in Richtung landeseinheitlicher und zugleich ortsnaher, leistungsfähiger und in-

klusiver Angebote geschaffen. Dabei spielen die in Art. 1 § 4 AG BTHG NRW vorgesehenen 

Regelungen zur Zusammenarbeit eine wichtige Rolle, die an vorhandene und etablierte 

Kooperationsstrukturen anknüpfen. 

Die Kooperationskultur, über die die Landschaftsverbände als überörtliche Jugendhilfeträ-

ger auch in Richtung der vielen kreisangehörigen Kommunen mit eigenem Jugendamt ver-

fügen, ist ein zentraler Faktor, um familienunterstützende Dienste und andere Infrastruktur-

angebote von vorneherein inklusiv auszugestalten und weiterzuentwickeln.  

Mit der umfassenden Zuständigkeit könnten erhebliche Schnittstellen abgebaut werden, 

insbesondere 

• im Übergang zur Volljährigkeit, 

• zwischen der Frühförderung und der Förderung in Kitas bzw. in der Kinderta-

gespflege. 

                                                
� Koalitionsvertrag für NRW 2017-2022 (NRWKoalition); Seite 105, Zeilen 5168f 
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Fachlich wird vor allem die derzeit sehr unterschiedliche Praxis der Leistungen in der 

Frühförderung kritisch gesehen. Im Interesse einheitlicher Lebensverhältnisse in NRW 

dürfte auch in diesem Aufgabenbereich die Zuständigkeit der Landschaftsverbände die 

überzeugendste Lösung darstellen, so wie im gemeinsamen Schreiben der Kommunalen 

Spitzenverbände, der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Landschafts-

verbände vom Januar 2017 vorgeschlagen.  

Das damalige Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales selbst hat im Jahr 2012 be-

reits festgestellt, dass vor allem bei der Komplexleistung Frühförderung eine sehr unter-

schiedliche Praxis in den Kreisen und Städten besteht. Während die einen eine Vereinba-

rung mit den Krankenkassen zu den Komplexleistungen getroffen haben, gewähren die 

anderen ausschließlich Solitärleistungen. Die Übertragung der Zuständigkeit auf die Land-

schaftsverbände würde hier unmittelbar zur Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse 

beitragen.  

Fachlich ist unstreitig eine engere Verzahnung zwischen Frühförderung und Kindertages-

einrichtungen notwendig, so wie auch in § 14a KiBiz NRW vorgesehen. Viele Kinder erhal-

ten entweder vorher oder gleichzeitig zur Förderung in der Kita Leistungen in einer der 58 

Interdisziplinären Frühförderstellen und 69 Sozialpädiatrischen Zentren. Die Verbände der 

Freien Wohlfahrtspflege und die Landschaftsverbände führen zur Verbesserung der Ko-

operation zwischen Frühförderung und Kitas und zur Gestaltung des Übergangs ein Mo-

dellprojekt durch. In der Zielperspektive sollten die Leistungen der Frühförderstellen mög-

lichst integriert in den Kindertageseinrichtungen erfolgen, wenn nicht unmittelbar räumlich, 

dann zumindest konzeptionell-organisatorisch verbunden. 

Wir befürworten darüber hinaus, die existenzsichernden Leistungen unabhängig vom Vor-

liegen einer Behinderung bei den örtlichen Leistungsträgern anzusiedeln und für die Ein-

gliederungshilfeleistungen die Träger der Eingliederungshilfe zuständig zu erklären. Im 

Sinne einer inklusiven Ausgestaltung des Sozialleistungssystems ist dies zwangsläufige 

Konsequenz der Intention des Bundesteilhabegesetzes und setzt dessen Trennung von 

Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen um.  

Darüber hinaus halten die Unterzeichner insbesondere die Regelung zur Möglichkeit, 

Qualitätsprüfungen anlassunabhängig durchzuführen, für sinnvoll und fachlich richtig. 
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Durch diese Möglichkeit können die zuständigen Leistungsträger erstmalig auch ohne vor-

herige konkrete Anhaltspunkte Missstände in den Einrichtungen früher entdecken und im 

Sinne der Leistungsberechtigten handlungsfähig sein.  

Die finanziellen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes werden nach Art. 25 Abs. 4 

BTHG evaluiert. Diese auf der Bundesebene vorzunehmende Überprüfung ist für das 

Land Nordrhein-Westfalen zu spezifizieren. Es ist zwingend zu überprüfen, welche finan-

ziellen Belastungen aufgrund der getroffenen Neuregelungen für die Träger der Eingliede-

rungshilfe in Nordrhein-Westfalen hervorgerufen werden. Die Aufnahme einer Regelung 

zur Kostenevaluation mit § 10 AG SGB IX wird begrüßt. Sie lässt erkennen, dass sich das 

Land NRW der Konnexitätsrelevanz bei der möglichen quantitativen und qualitativen Auf-

gabenänderung bewusst ist. Es ist darüber hinaus auch grundsätzlich die Frage aufzu-

werfen, ob es sich hier nur um eine Änderung bestehender Aufgaben oder eine Übertra-

gung neuer Aufgaben im Sinne des Art. 78 ABS. 3 LVerf NRW  handelt. Durch Art. 1 § 1 

Abs. 1 und 2 nimmt der Landesgesetzgeber eine Neufestlegung der Zuständigkeit für die 

Eingliederungshilfe vor. Es ist daher vom Landesgesetzgeber zu prüfen, ob diese Festle-

gung den Tatbestand des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung eines Kostenfol-

geabschätzungs- und eines Beteiligungsverfahrens gemäß Artikel 78 Abs. 3 der Verfas-

sung für das Land Nordrhein-Westfalen (Konnexitätsausführungsgesetz – KonnexAG) er-

füllt. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Überprüfungszeitpunkte sind nicht hinreichend, da 

sich finanzielle Auswirkungen häufig erst mit zeitlicher Verzögerung einstellen. Zudem be-

stehen Anhaltspunkte dafür, dass bereits seit Jahresbeginn 2017 unabhängig von den 

vom Bund gewährten Kostenausgleichen im Rahmen des BTHG weitergehende Mehrauf-

wendungen entstehen können. Daher schlagen wir ein zunächst jährliches Überprüfungs-

intervall für die Jahre 2017-2024 vor, welches danach alle drei Jahre erfolgt. Sollte sich in 

den Überprüfungen entgegen der Annahme des Landes NRW herausstellen, dass der 

kommunalen Familie wesentlich höhere Kosten entstehen, so ist der Kostenausgleich und 

der Verteilschlüssel rückwirkend gem. § 1 Abs. 1 S. 1 KonnexAG NRW festzulegen. An-

gesichts dessen, dass die finanziellen Auswirkungen derzeit nicht kalkulierbar sind, bleibt 

sicherzustellen, dass die Frist des § 52 VGHG NRW mit Blick auf das vorliegende Gesetz 

keine Anwendung findet bzw. die Jahresfrist um einen angemessenen Zeitraum verlän-

gert wird, um die Rechtspositionen der Kommunen zu erhalten. Daher ist eine Regelung 

erforderlich, die den Beginn der Klagefrist auf den Zeitpunkt festlegt, an dem die Ergeb-

nisse aus der Evaluation bekannt sind.  
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Die Unterzeichner behalten sich im Übrigen vor, selbst bzw. durch ihre Mitglieder fristwah-

rend Kommunalverfassungsbeschwerde einzulegen.  

Zur Lösung der Fragestellungen zur Konnexität wird zudem angeregt, unter Beteiligung 

der kommunalen Spitzenverbände und der Landschaftsverbände eine Arbeitsgruppe un-

ter der Federführung des Ministeriums zu bilden. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Artikel 1 

Wie bereits dargestellt, sollten ausschließlich die Landschaftsverbände zu Trägern der 

Eingliederungshilfe bestimmt werden.  

Zumindest ist die Formulierung im Entwurf, dass die Kreise und kreisfreien Städte zustän-

dige Träger der Eingliederungshilfe sind, für „Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, längstens bis zum Abschluss einer allgemeinen Schulausbildung“, miss-

verständlich. Erst unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung erschließt sich die 

verfolgte Absicht. Zum anderen besteht keine Definition, wann der erste Abschluss einer 

allgemeinen Schulausbildung als erreicht gilt. Die Zuständigkeit sollte hier eindeutig und 

klar festgelegt werden – wenn man schon eine gesplittete Zuständigkeit festschreibt. 

Heranziehung 

Die Heranziehungsregelung in § 2 des Art. 1 AG-BTHG-E wird begrüßt: Hier sollte jedoch 

berücksichtigt werden, dass die Teilhabeplanung ein ressourcenintensives Instrument 

darstellt. Die Kosten dieser Planung müssen daher im Rahmen der Evaluation in Ansatz 

gebracht werden. 

Aufsicht 

Die Ausweitung des Prüfrechts des aufsichtführenden Ministeriums im Artikel 1 § 3 Abs. 2 

auf die herangezogenen Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden ist 

ebenfalls zu überprüfen.  
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Das Recht, jederzeit Akten anzufordern und einzusehen, greift unverhältnismäßig in das 

Selbstverwaltungsrecht ein. Die Vorschrift muss daher dahingehend geprüft werden, ob 

dieser Eingriff unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist.  

Kostenevaluation 

Hierzu wird auf die Ausführungen oben verwiesen. 

Schwerbehindertenrecht, Teil 3 des SGB IX 

Die Übernahme der Regelungen zum Schwerbehindertenrecht in das AG BTHG wird be-

grüßt. Damit wird der enge Zusammenhang der beiden Leistungsbereiche des SGB IX 

betont. 

Artikel 2 

Zuständigkeit im Rahmen des Vereinbarungsrechts 

Die Regelung im § 2a Nr. 3 c) muss überprüft werden. Entweder müsste die Änderung 

rückwirkend ab 2005 in Kraft gesetzt werden oder es müsste gesetzlich fixiert werden, 

dass Verträge und Vereinbarungen nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften Buches Sozi-

algesetzbuch, die vom überörtlichen Träger bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-

schlossen wurden, bis zum Abschluss neuer Vereinbarungen wirksam bleiben. Der Wort-

laut müsste der Rechtsklarheit entsprechend angepasst werden. Geschlossene Verträge 

und Vereinbarungen müssen in Ihrer Wirksamkeit unberührt bleiben.

Artikel 3 

Zuständigkeit bei Eingliederungshilfe- und Pflegebedarf  

Die Vorschrift des § 2a Abs. 1 Nr. 2 im Artikel 3 Nr. 2a) wird kritisch gesehen. Es beste-

hen erhebliche Unsicherheiten bezüglich der gesetzgeberischen Intention. Zwei Ausle-

gungsmöglichkeiten, die einer unterschiedlichen Bewertung bedürfen, sind denkbar: 
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1. Die Formulierung des neuen § 2a Abs. 1 Nr. 2 legt die Auslegung nahe, 

dass die Landschaftsverbände künftig für alle ambulanten Leistungen der häusli-

chen Pflege zuständig sein sollen, wenn sie für Eingliederungshilfeleistungen zu-

ständig sind und diese tatsächlich auch gewähren. In diesem Fall ist die vorgese-

hene Regelung in Nr. 2 ist mit Ausnahme des letzten Absatzes obsolet.  

Der Gesetzentwurf berücksichtigt an dieser Stelle nicht hinreichend die Intention 

des Bundesgesetzgebers mit dem im § 103 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch gesetzlich verankerten Lebenslagenmodell. Dieser regelt bereits, dass 

bei Leistungsberechtigten nach Teil 2 des SGB IX, die eine Behinderung von Ge-

burt an haben oder diese bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eingetreten ist, 

die Leistungen der Eingliederungshilfe zugleich auch die Leistungen der häusli-

chen Pflege umfassen.  

Bei Gewährung von Eingliederungshilfeleistungen ergibt sich die Zuständigkeit für 

ambulante Leistungen der häuslichen Pflege daher unmittelbar aus der bundesge-

setzlichen Regelung im § 103 Abs. 2 SGB IX in Verbindung mit § 1 AG-BTHG 

NRW. 

Dies gilt auch über die Regelaltersgrenze hinaus, soweit die Teilhabeziele der Ein-

gliederungshilfe erreicht werden können. Daher ergibt sich die Zuständigkeit für 

ambulante Leistungen der häuslichen Pflege auch für Personen, die bei Vollen-

dung des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe erhalten haben und für die weiter-

hin Eingliederungshilfe erbracht wird, unmittelbar aus der bundesgesetzlichen Re-

gelung im § 103 Abs. 2 SGB IX in Verbindung mit § 1 AG-BTHG NRW. 

Bei Menschen, die erst im vorgerückten Alter (nach Erreichen der Regelalters-

grenze) eine Behinderung und Pflegebedürftigkeit erleiden, umfasst zwar die Ein-

gliederungshilfe nicht die Hilfe zur Pflege, es bleibt jedoch weiterhin ein Zugang zu 

den Leistungen der Eingliederungshilfe bestehen, da grundsätzlich Leistungen der 

Eingliederungshilfe und Leistungen der Hilfe zur Pflege gleichrangig geleistet wer-

den. Diese Menschen haben Zugang zu beiden Leistungen.  
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Der Formulierungsvorschlag für § 2a Abs. 1 Nr. 2 lautet daher: 

2. In den Fällen des § 103 Abs. 2 SGB IX umfasst die Zuständigkeit auch 

alle gleichzeitig zu erbringenden Leistungen nach dem Fünften bis 

Neunten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; eine Kosten-

erstattung im Sinne von § 103 Absatz 2 Satz des Neunten Buches So-

zialgesetzbuch erfolgt nicht. 

2. Eine weitere Auslegungsmöglichkeit besteht darin, dass bei bloßem Vorlie-

gen der Zugehörigkeit zum leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 SGB IX 

und bei grundsätzlicher Zuständigkeit der Landschaftsverbände, diese künftig für 

alle ambulanten Leistungen der häuslichen Pflege zuständig sein sollen. Bisher 

sind die Landschaftsverbände für die ambulanten Hilfen zur Pflege dann zustän-

dig, wenn Leistungsberechtigte außerhalb der Herkunftsfamilie leben und die Hil-

fen zur Sicherstellung des selbstständigen Wohnens notwendig sind. Die bisherige 

Begrenzung für Personen außerhalb der Herkunftsfamilie und erforderlich zum 

selbstständigen Wohnen würde mit der neuen Formulierung aufgegeben. Eine sol-

che Ausweitung hätte massive Veränderungen zur Folge, die zu einer Verschie-

bung der Zuständigkeiten für die Hilfe zur Pflege von den örtlichen Trägern auf die 

Landschaftsverbände führen würden, da die überwiegende Anzahl derjenigen 

Menschen, die Hilfe zur Pflege benötigen, auch unter dem Personenkreis des § 99 

SGB IX zu subsumieren sind. Diese Rechtsfolgen sind mit der Begründung des 

Gesetzentwurfs nicht vereinbar. Diese spricht von Beibehaltung des bisherigen 

Status Quo.  

Die Unterzeichner sprechen sich für eine zweifelsfreie Formulierung des § 2a Abs. 1 Nr. 2 

unter Erhaltung der derzeitigen Rechtslage und unter Zugrundelegung der bundesgesetz-

lichen Regelung in § 103 Abs. 2 SGB IX aus. Es muss in jedem Fall klargestellt werden, 

dass der überörtliche Träger nur dann die ambulante Hilfe zur Pflege an Personen er-

bringt, die auch tatsächlich Eingliederungshilfeleistungen von diesem erhalten. 

Kritisch ist zudem die Regelung des § 2a Abs. 1 Nr. 5 im Artikel 3 Nr. 2a). Diese verkennt, 

dass unter die Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß § 80 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch auch Leistungen für volljährige Leistungsberechtigte in Gastfamilien fallen. 

Daher ist eine Begrenzung auf die Fachleistungen der Eingliederungshilfe erforderlich. 
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Es wird vorgeschlagen § 2a Abs. 1 Nr. 5 wie folgt zu fassen: 

„5. Alle Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, die gleichzeitig 

mit der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für 

die Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß § 80 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch oder für die Betreuung über Tag und Nacht entsprechend § 27c Absatz 1 

Nummer 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zu erbringen sind; für 

Volljährige in einer Pflegefamilie gilt dies nicht für Leistungen nach dem Dritten 

und Vierten Kapitel.“  

Artikel 8 

Änderung der Schiedsstellenverordnung 

Die Intention des Gesetzgebers, die Lebensverhältnisse in NRW dadurch zu vereinheitli-

chen, dass für die Sozialhilfe und für die Eingliederungshilfe jeweils eine Schiedsstelle 

mit der Zuständigkeit für das gesamte Land bestimmt wird, ist dem Grunde nach nach-

vollziehbar. Allerdings führt die Regelung dazu, dass die notwendige Vertretung der 

künftigen Träger der Eingliederungshilfe nicht mehr in gleichem Umfang gewährleistet 

ist. Durch die vorgesehene Aufteilung der Schiedsstellen auf die Landesteile reduziert 

sich die Anzahl der Vertreter der Träger der Eingliederungshilfe für den Bereich des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch von insgesamt zehn auf fünf Vertreter. Darüber hin-

aus könnte die ungerade Anzahl der Vertreter der einzelnen Schiedsstellen bei Zusam-

menführung zweier Landesteile zu unnötigen Spannungen innerhalb der kommunalen 

Familie führen. Zudem bewirkt die Aufteilung eine örtliche Ungleichgewichtung, da die 

Schiedsstelle Eingliederungshilfe für die Träger der Eingliederungshilfe von erheblicher 

Bedeutung ist. Darüber hinaus halten wir die Vertretung a l l e r  T r ä g e r  d e r  

E i n g l i e d e r u n g s h i l f e  f ür sachlich zwingend, da diese für einen be-

stimmten Personenkreis Träger der Eingliederungshilfe sowie örtliche Träger 

der Sozialhilfe bleiben. Das ist von besonderer Bedeutung, weil das BTHG die 

Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung begründet. Diese Regelung 

halten wir für verfassungswidrig, da sie die Entscheidung über die Leistung den 

demokratisch verfassten Leistungsträgern entzieht und auf eine nicht demokra-

tisch legitimierte Stelle überträgt. 
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Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Stefan Hahn 
Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
                                

Die Direktorin des  
Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung 

Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

In Vertretung 

Dirk Lewandrowski Matthias Münning 
Landesrat Landesrat 


